
Information 
Videoüberwachung

Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutz-
rechtlichen Ansprüche und Rechte. 

Sofern Sie den hinter der Kennzeichnung befindlichen Bereich 
betreten, können Sie einer Videoüberwachung ausgesetzt sein.

Für welche Zwecke werden die Daten  
verarbeitet?
Ihre Daten werden im Rahmen der Videoüberwachung der 
öffentlichzugänglichen (Amts- Räumlichkeiten (insbesondere 
der Eingangs- Zugangsbereiche, Foyers, Gänge, Stiegen, Auf-
zugsbereiche, Innenhöfe innen/außen, Gebäudefassaden, 
Parkplätze, Garage) verarbeitet. Dies erfolgt zum Zweck des 
Eigenschutzes (Schutz des Eigentums und Schutz der Bediens-
teten/Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der/des Verant-
wortlichen) und des Verantwortungsschutzes (Wahrnehmung 
von Verkehrssicherungspflichten, Vertragshaftung gegenüber 
Kundinnen und Kunden/Parteien etc.) sowie zum Zweck der 
Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung (verwaltungs-) 
strafrechtlich relevanten Verhaltens.

Eine Auswertung von Daten erfolgt ausschließlich in einem 
durch die oben erwähnten Zwecke definierten Anlassfall.

Wer erhält meine Daten?
Ihre Daten können im Einzelfall und bei Bedarf zuständigen 
Behörden bzw. dem Gericht (zur Beweissicherung in Straf-
rechtssachen), Sicherheitsbehörden (zu sicherheitspolizei-
lichen Zwecken), Gerichten (zur Sicherung von Beweisen in 
Zivilrechtssachen), Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Zeu-
ginnen und Zeugen, Opfern (im Rahmen der Anspruchsdurch-
setzung), Versicherungen (ausschließlich zur Abwicklung von 
Versicherungsfällen), Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
und sonstigen Stellen zum Zweck der Rechtsdurchsetzung 
übermittelt werden. 

Eine Übermittlung an Empfängerinnen und Empfängern in 
einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale 
Organisation ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Daten aus der Videoüberwachung des Landes Salzburg werden 
automatisiert nach einem vorgegebenen Zeitrahmen gelöscht, 
wenn sie für die mit der Videoüberwachung verfolgten Zwecke 
nicht mehr benötigt werden.

Welche Datenschutzrechte stehen mir zu?
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Widerspruch oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer ge-
speicherten Daten gemäß den Voraussetzungen des Daten-
schutzrechts. Beschwerden können an die zuständige Daten-
schutzbehörde gerichtet werden: www.dsb.gv.at

Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit. Nähere 
Informationen zum Datenschutz sowie zur Wahrnehmung der 
Betroffenenrechte finden unter: 
www.salzburg.gv.at/datenschutz

Bin ich zur Bereitstellung von Daten  
verpflichtet?
Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass 
Daten bereitgestellt werden müssen.

Inwieweit gibt es eine automatisierte  
Entscheidungsfindung?
Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. 
kein Profiling statt.
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Videoüberwacht – für Ihre Sicherheit
Verantwortlich
Amt der Salzburger Landesregierung 
Postfach 527 | 5010 Salzburg
+43 662 8042-0 | post@salzburg.gv.at

Datenschutzbeauftragter
KPMG Advisory GmbH
Datenschutzbeauftragte: Mag. Inge Roth
Kudlichstraße 41 | 4020 Linz
+43 732 6938-0 | DSBA-LandSBG@kpmg.at

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Videoüberwachung erfolgt auf Basis des berechtigten 
Interesses des Verantwortlichen und Dritter.

Zweck
Sie dient dem Schutz und der Sicherheit des Gebäudes, 
der Außenanlagen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
der Kundinnen und Kunden/Parteien und Gäste sowie zur 
Prävention und Aufklärung von Straftaten.


